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Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) in ihrer aktuell gültigen Fas-

sung, hat der Rat der Stadt Marsberg in seiner Sitzung am 21.03.2024 mit Mehrheit 

der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates -betreffend der Regelung des § 10 

Abs. 5 mit der erforderlichen zwei Drittel Mehrheit- die folgende Hauptsatzung be-

schlossen: 
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§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 

 
(1) Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neuglie-

derungsraumes Sauerland/Paderborn (Sauerland/Paderborn-Gesetz) vom 
5.11.1974 (GV NW S. 1224/SGV NW 2020) wurden die Städte Niedermars-
berg und Obermarsberg sowie die Gemeinden Beringhausen, Borntosten, 
Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Giershagen, Heddinghausen, 
Helminghausen, Leitmar, Meerhof, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim 
und Gebietsteile der Gemeinden Dalheim und Fürstenberg zu einer neuen Ge-
meinde mit Namen Marsberg zusammengeschlossen. Ihr wurde die Bezeich-
nung "Stadt" verliehen. 

(2) Das Stadtgebiet ist 182,01 qkm groß. 

 
 

§ 2 
Wappen, Siegel und Banner 

 

(1) Die Stadt Marsberg führt ein Wappen, ein Siegel und ein Banner. 

(2) Die Führung von Wappen, Siegel und Banner ist durch den Regierungspräsi-
denten in Arnsberg mit Urkunde vom 24. März 1977 genehmigt worden. 

a) Wappenbeschreibung:  

In Rot der goldene Buchstabe A. 

b) Siegelbeschreibung: 

Es zeigt den Großbuchstaben A und führt im Siegel rund die Umschrift 
oben STADT unten MARSBERG.  

c)    Bannerbeschreibung: 

In Gelb, etwas zur Stange hin verschoben, das Wappenschild der 
Stadt, an den Längsseiten jeweils 3 gleichbreite Streifen im Wechsel 
von Rot, Gelb und Rot. 

(3) Von Dritten dürfen das Stadtwappen oder Teile des Stadtwappens mit Zustim-
mung des Bürgermeisters /der Bürgermeisterin verwendet werden. Näheres 
regeln die Richtlinien zum Umgang mit dem städtischen Wappen der Stadt 
Marsberg. 

 
 

§ 3 
Einteilung des Gemeindegebietes in Ortschaften 

 

(1) Innerhalb des Stadtgebietes werden folgende Ortschaften gebildet: Beringhau-
sen, Borntosten, Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Giershagen, 
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Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Meerhof, Niedermarsberg, Ober-
marsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim. Die räumliche Abgrenzung 
ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Haupt-
satzung ist. 

(2) Für jede Ortschaft wird vom Rat je ein Ortsbürgermeister/eine Ortsbürgermeis-
terin gewählt. Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Er/Sie 
soll in der Ortschaft, für die er/sie bestellt wird, wohnen und muss dem Rat an-
gehören oder angehören können. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin und 
sein(e)/ihre Stellvertreter/in sollen nicht zum Ortsbürgermeister/zur Ortsbürger-
meisterin gewählt werden.  

Der/Die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, insbesondere auch  um seinen/ih-
ren Rechten und Pflichten nach Abs. 3 nachzukommen, Ratsmitglieder und 
Vertreter/innen von Personengruppen (z. B. Vereine) aus dem Ortsteil in regel-
mäßigen oder unregelmäßigen Abständen zusammenzurufen, um deren Mei-
nung und Einschätzung zu bestimmten Themenfeldern, Anregungen, Be-
schwerden oder Wünschen einzuholen. Dem Beratungsgremium kann eine 
Bezeichnung gegeben werden. 

(3) Der/Die Ortsbürgermeister/in hat die Belange seiner/ihrer Ortschaft gegenüber 
dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er/sie jederzeit be-
rechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus der 
Ortschaft aufzugreifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der 
Angelegenheit zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Aus-
schuss sollen den/die Ortsbürgermeister/in vor der Entscheidung über Angele-
genheiten, die die Belange der Ortschaft berühren, hören. Die Anhörung kann 
sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn 
der/die Ortsbürgermeister/in in einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, Anre-
gungen oder Beschwerden vorgetragen hat. Die Ortsbürgermeister/Die Orts-
bürgermeisterinnen sind durch die Verwaltung vor der Ausführung von Bauvor-
haben in ihren Ortschaften zu informieren. 

(4) Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin kann den Ortsbürgermeister/die Orts-
bürgermeisterin mit der Erledigung bestimmter Geschäfte der laufenden Ver-
waltung beauftragen. Der Ortsbürgermeister/Die Ortsbürgermeisterin führt 
diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin durch. 

(5) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin ist berechtigt, den/die Ortsbürgermeis-
ter/in in geeigneten Fällen für den Bereich seiner/ihrer Ortschaft mit der Wahr-
nehmung repräsentativer Aufgaben und Verpflichtungen zu beauftragen. 

(6) Zur Abgeltung des ihm/ihr durch die Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben ent-
stehenden Aufwandes erhält der/die Ortsbürgermeister/in eine monatliche Auf-
wandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Dane-
ben steht dem/der Ortsbürgermeister/in Ersatz des Verdienstausfalles nach 
Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 GO NRW i. V. m. § 45 Abs. 1 GO NRW zu. 
Ebenso steht ihm/ihr ein Anspruch auf Freistellung nach Maßgabe des  § 44 
GO NRW zu. 
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§ 3a 
Bezeichnung von Ortschaften in Personenstandsbüchern und -urkunden 

 
(1) Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden für die 

Stadt folgende Ortschaftsbezeichnungen festgelegt: 

Beringhausen, Borntosten, Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, 
Giershagen, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Meerhof, Niedermars-
berg, Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf und Westheim. 

(2) Die räumlichen Abgrenzungen der in Abs. 1 bezeichneten Ortschaften erge-
ben sich aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Haupt-
satzung ist. 

 
 

§ 4 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 

(1) Der/Die Bürgermeister/in bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbe-
auftragte. Diese soll mit  19,50 Wochenstunden (= 0,50 Stelle) für den Bereich 
Gleichstellung tätig sein.  

(2) Der/Die Bürgermeister/in kann eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauf-
tragten für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG, bestellen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der 
Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf 
die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleich-
berechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind insbesondere sozi-
ale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenaus-
schreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstel-
lungsbeauftragte wirkt bei der Erstellung und Änderung des Gleichstellungs-
planes sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleich-
stellungsplanes mit. 

(4) Der/Die Bürgermeister/in unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über ge-
plante Maßnahmen gemäß Abs. 3 rechtzeitig und umfassend. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Auf-
gabenbereiches behandelt werden, an Amtsleitersitzungen, Sitzungen des Ra-
tes und seiner Ausschüsse teilnehmen. 

Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Ange-
legenheiten ihres Aufgabenbereiches unterrichten. Hierüber ist der/die Bürger-
meister/in vorab zu informieren.  

Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Auf-
gabenbereiches der Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem/der Bürger-
meister/in bzw. bei Ausschusssitzungen dem/der Ausschussvorsitzenden. 

(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den übri-
gen Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt werden, sind spätestens 
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gleichzeitig auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereiches in Frage stehen. 

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgaben-
bereich berühren, den Beschlussvorlagen des Bürgermeisters /der Bürger-
meisterin widersprechen; in diesem Fall hat der Bürgermeister/die Bürgermeis-
terin den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
chen Gründe hinzuweisen. 

 
 

§ 4a 
Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Rates 

 
(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung 

der Sitzung nicht gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von 
Bildaufnahmen von Zuhörern/Zuhörerinnen oder Verwaltungsbediensteten mit 
Ausnahme der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und des allgemeinen Ver-
treters/der allgemeinen Vertreterin. 

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin oder seine/ihre Vertretung bei der Sit-
zungsleitung. 

Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor, wenn 

• durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zuhörer/Zuhöre-
rinnen oder Verwaltungsbedienstete nicht nur unwesentlich gestört werden 
(z. B. Geräusche, Blitzlichteinsatz), 
 

• durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums bei be-
sonderen Anlässen beeinträchtigt wird (z. B. bei Gedenkminuten) oder 
 

• durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrechte der ab-
gebildeten Personen in erheblicher Weise betroffen werden (z. B. ver-
deckte Bildaufnahmen, Bildaufnahmen in besonders emotionalisierten Situ-
ationen). 

(3)  Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Ratssitzungen 
durch Vertretungen des Rundfunks können durch den Bürgermeister/die Bür-
germeisterin im Einzelfall zugelassen werden, wenn ein besonderes öffentli-
ches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel entscheidet der Rat mit der Mehrheit 
seiner Stimmen. 

(4)  Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwen-
dung. 
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§ 4b 
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen                                                 

in besonderen Ausnahmefällen 
 
(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage 

oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von 
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale 
Sitzung), sofern die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a 
Abs. 1 GO NRW). 

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO 
NRW mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entschei-
det zugleich darüber, ob infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durch-
geführt werden. In dem Beschluss ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sit-
zungen in digitaler oder hybrider Form durchgeführt werden (längstens für ei-
nen Zeitraum von zwei Monaten) und ob die Durchführung in digitaler oder 
hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die Beschlussfas-
sung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im Umlaufverfah-
ren oder in geeigneter elektronischer Form, die die Textform wahrt, erfolgen. 
Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 
2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren 
Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über 
eine Verlängerung gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig. 

 
 

§ 5 
Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
(1) Der Rat hat die Einwohnerinnen und Einwohner über allgemein bedeutsame 

Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst 
frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis 
in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung aller 
Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung 
von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall.  

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um 
Planungen oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung 
der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen 
Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern verbun-
den sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes be-
schränkt werden. 

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so 
setzt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin Zeit und Ort der Versammlung 
fest und lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner durch öffentliche Bekannt-
machung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates fest-
gelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister/Die Bürger-
meisterin führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung 
unterrichtet der Bürgermeister/die Bürgermeisterin die Einwohnerinnen und 
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Einwohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung 
bzw. des Vorhabens. Anschließend haben die Einwohnerinnen und Einwohner 
Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu 
bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und dem Bürgermeister der 
Bürgermeisterin zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat 
ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung 
zu unterrichten. 

(4) Die dem Bürgermeister /der Bürgermeisterin aufgrund der Geschäftsordnung 
obliegende Unterrichtungspflicht bleibt unberührt. 

 
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die seit drei Monaten in der Gemeinde woh-

nen, haben das Recht, sich einzeln oder in der Gemeinschaft mit anderen in 
Textform nach § 126b BGB mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu 
wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, 
die in den Aufgabenbereich der Stadt Marsberg fallen. 

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 
Marsberg fallen, sind vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin an die zu-
ständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist hierüber 
zu unterrichten. 

(3) Eingaben von Einwohnerinnen und Einwohnern, die 

1. weder Anregungen oder Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten etc.), 

2. inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Beschwer-
den identisch sind, 

3. den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder 

4. als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen 
anzusehen sind, 

sind ohne Beratung vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin zurückzuge-
ben. 

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Abs. 1 be-
stimmt der Rat den Haupt- und Finanzausschuss. 

(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 4 zustän-
dige Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die 
zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Empfehlun-
gen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebun-
den ist. 

(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegen-
stand einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 
3 GO NRW), bleibt unberührt. 
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(7) Dem Antragsteller/Der Antragstellerin kann im Einzelfall aufgegeben werden, 
Anregungen oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung er-
forderlichen Anzahl einzureichen, sofern eine Vervielfältigung seitens der Ge-
meinde nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unverhält-
nismäßig hohen Kosten möglich wäre. Die Beratung kann in diesen Fällen bis 
zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 

(8) Der Antragsteller /Die Antragstellerin ist über die Stellungnahme des nach 
Abs. 4 zuständigen Ausschusses durch den Bürgermeister/die Bürgermeiste-
rin zu unterrichten. 

 
 

§ 7 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Marsberg". 

(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsfrau" bzw. "Ratsherr". 

 
 

§ 8 
Dringlichkeitsentscheidungen 

 
Eilentscheidungen des Hauptausschusses oder Dringlichkeitsentscheidungen des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 GO NRW) 
bedürfen der Schriftform. 

 
 

§ 9 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der GO NRW oder in an-

deren gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet wer-
den. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungrade sein. 

(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-
ches die Entscheidung dem Bürgermeister zu übertragen. 

(3) Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen bestimmten Kreis von Ge-
schäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

(4) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien aufstellen. 

Soweit ihre Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse nicht durch Gesetz oder 
diese Hauptsatzung geregelt sind, werden diese in der Zuständigkeitsordnung 
zusammengefasst. 

(5) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrge-
nommen. Dieser führt die Bezeichnung "Haupt- und Finanzausschuss". 

(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister/von der Bürger-
meisterin jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten verlangen, die zum 
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Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum Zwecke 
der Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 

 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines 

monatlichen Pauschalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
(EntschVO). 

(2) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger und sachkundige Einwohnerinnen und 
Einwohner erhalten für die im Rahmen der Mandatsausübung erforderliche 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maß-
gabe der EntschVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles 
auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschuss-
mitglied. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt 
wird, wird auf 24 Sitzungen im Jahr beschränkt. Die Abrechnung von digital 
durchgeführten Fraktionssitzungen ist zulässig. 

Die Mitglieder des Rates, sachkundige Bürger/Bürgerinnen und sachkundige 
Einwohnerinnen und Einwohner erhalten Aufwandsentschädigungen gem. 
Abs. 1 und Abs. 2 auch für Sitzungen der folgenden Gremien:  

• Besichtigungskommission des Bauausschusses. 

(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstaus- 
falls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der 
Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeits-
tage je Wahlperiode im Fall der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungs-
veranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstaus-
fall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet, 
wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird 
wie folgt abgegolten: 

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, 
es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten ha-
ben. Der Regelstundensatz wird in Höhe des jeweils geltenden Mindest-
lohnes nach dem Mindestlohngesetz festgesetzt. 

b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz überstei-
gende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch 
Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je 
Stunde erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Ver-
dienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die 
Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 

d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstä-
tig sind, jedoch einen Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon 
eine Person ein pflege- oder betreuungsbedürftiger Angehöriger ist,     
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oder einen Haushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten an-
stelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Höhe des jeweils 
geltenden Mindestlohnes nach dem Mindestlohngesetz. Aufwendungen 
für die entgeltliche Betreuung von pflege- und betreuungsbedürftigen 
Angehörigen während der Ausübung des Mandats werden erstattet.  

(4) Stellvertretende Bürgermeister/Bürgermeisterinnen nach § 67 Abs. 1 GO NRW 
und Fraktionsvorsitzende -bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern 
auch ein stellvertretender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende, mit 
mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit min-
destens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzend - erhalten neben 
den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, 
eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO. 

(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle 
einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO 
NRW i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 1 EntschVO ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 2 EntschVO erhalten, wird für folgende 
Ausschüsse Gebrauch gemacht:  

• Ausschuss für Schule, Kultur, Familie und Soziales, Sportausschuss 
• Betriebsausschuss 
• Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
• Ausschuss für Feuerwehr, öffentliche Ordnung und Verkehr 
• Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

§ 11 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 
(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit 

dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin und seinem allgemeinen Vertreter/sei-
ner allgemeinen Vertreterin bedürfen der Genehmigung des Rates. 

(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen 
werden, 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von 
der Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 
Abs. 3 GO NRW) darstellt. 

 
 

§ 12 
Bürgermeister/Bürgermeisterin 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den 

Bürgermeister/die Bürgermeisterin übertragen, soweit nicht der Rat sich oder 
einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen 
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Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin 
hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche Angele-
genheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind 

(2) Nähere Einzelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Marsberg festgelegt. 

 
 

§ 13 
Stellvertreter/innen des Bürgermeisters 

 
Der Rat wählt zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl für die Dauer seiner 
Wahlzeit aus seiner Mitte eine/n erste/n und eine/n zweite/n Stellvertreter/in des Bür-
germeisters/der Bürgermeisterin. Er kann weitere Stellvertreter/innen wählen. 

 
 

§ 14 
Beigeordnete 

 
Es können zwei hauptamtliche Beigeordnete gewählt werden. Der/Die vom Rat zum 
allgemeinen Vertreter/zur allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin bestellte Beigeordnete führt die Amtsbezeichnung "Erster Beigeordne-
ter"/“Erste Beigeordnete“. 

 
 

§ 15 
Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 

 
Gemäß § 73 Abs. 3 GO NRW trifft der Bürgermeister/die Bürgermeisterin die dienst-
rechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Entscheidungen für Bedienstete in Führungsfunktionen, die das beam-
tenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Ge-
meinde verändern sind durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister/der 
Bürgermeisterin zu treffen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, kann der Rat die Entscheidung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. 

Kommt die Mehrheit nicht zustande, bleibt es bei der Personalkompetenz des Bür-
germeisters/der Bürgermeisterin. 

 
 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorge-

schrieben sind, werden im Amtsblatt der Stadt Marsberg vollzogen. 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang im Be-
kanntmachungskasten des Rathauses, Lillers-Straße 8, bekanntgemacht. 
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Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der Geschäftsord-
nung festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Die Abnahme darf frühestens 
am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. Auf den einzelnen Bekanntmachun-
gen ist der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme zu be-
scheinigen. 

(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 festgelegten Form 
infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht mög-
lich, so erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang in den in Ab-
satz 2 genannten Bekanntmachungskästen. Ist der Hinderungsgrund entfallen 
wird die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 unverzüglich nachgeholt. 

 

 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die frühere Hauptsatzung vom 25.06.2021 außer Kraft. 
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